
 
Durchführung diverser Grundschulungen und Sicherheitsunterweisungen 

__________________________________________________________________________________________________ 

   

 

Der Aachener Stadtbetrieb schreibt die Durchführung von Grundschulungen und jährlich wiederkehrenden Sicherheits-
unterweisungen für 2026 aus. 
 
Anzahl der Teilnehmenden 
Die angegebenen Teilnehmendenzahlen beziehen sich auf die Schulungen/Unterweisungen für das Jahr 2024. 
Diese kann sich geringfügig erhöhen bzw. verringern. 
Dem Aachener Stadtbetrieb als Auftraggeber entsteht durch diese Mengenangaben keine Auftragsverpflichtung. 
 
Schulungszeiträume 
Die in den Leistungsverzeichnissen der einzelnen Schulungen/Unterweisungen bevorzugten Monate gelten für das Jahr 
2026. 
 
Preise 
Die Schulungspreise je Grundschulung bzw. Sicherheitsunterweisung sind pro Person anzugeben.  
 
Gegebenenfalls entstehende Reisekosten, Kosten für Equipment, digitale Medien/Ausstattung, Kosten für die Gestellung von 
Räumlichkeiten, etc., sind gesondert anzugeben. 
Die als Bedarfsposition bezifferte Position ist eine Bedarfsposition, deren Einheitspreis in die Gesamtsumme eingerechnet 
wird. 
 
Schulungsort 
Die Schulungen bzw. Unterweisungen, die auf dem Gelände des Aachener Stadtbetriebes stattfinden, werden bereits bei der 
Auftragsvergabe bekanntgegeben.  
Für die Durchführung der Schulungen und Unterweisungen außerhalb des Aachener Stadtbetriebes muss sich der 
Veranstaltungsort innerhalb der Stadtgebietes Aachen befinden. 
 
Die Teilnehmenden werden zur Selbstverpflegung aufgefordert, sodass eine Verpflegung nicht zu berücksichtigen ist. 
Gegebenenfalls ist die Bewirtung der*s Referent*in in Abstimmung mit dem Aachener Stadtbetrieb im Vorhinein der 
Schulung/Unterweisung abzustimmen.  
 
Sonstiges 
Rechtliche Änderungen bezüglich der Schulungsinhalte in der Laufzeit des Rahmenvertrages sind seitens des 
Auftragnehmers zu berücksichtigen. 
 
Die Schulungsinhalte und -unterlagen sind mindestens drei Wochen vor Durchführung der Schulung bzw. Unterweisung 
dem Aachener Stadtbetrieb zur Verfügung zu stellen. Sollten gesetzliche oder spezifische Anforderungen des Auftraggebers 
eine Anpassung erfordern, sind die Schulungsunterlagen gemäß den Vorgaben des Arbeitsschutzmanagements des 
Auftraggebers durch die*en Auftragnehmer*in anzupassen. 
 
Stornierungen bzw. zeitliche Verlegungen bereits beauftragter Schulungen bzw. Unterweisungen in besonderen Fällen (z.B. 
Winterdienstverpflichtungen gem. der gesetzl. Verkehrssicherungspflicht der Stadt Aachen) müssen möglich sein. 
 


